
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Bebauungsplan Nr. 1/22 Gewerbegebiet Unterberchum und Teiländerung des 
Flächennutzungsplans Nr. 117 Unterberchum 

Ihr Schreiben vom 24.04.2023 
 
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

für die Beteiligung zu der o.g. Planung bedanke ich mich. 

 

Nach meinem bisherigen Kenntnisstand werden bodendenkmalpflegerische Belange im 

Geltungsbereich der Planung nicht berührt. 

 

Ich mache jedoch darauf aufmerksam, dass wegen der hier gegebenen Situation bei Erdarbeiten 

jeglicher Art bisher nicht bekannte Bodendenkmäler neu entdeckt werden können. 

Deshalb wird aus bodendenkmalpflegerischer Sicht folgender Hinweis gegeben, der zur 

Unterrichtung möglicherweise Betroffener in den Bescheid bzw. in den Bebauungsplan 

aufgenommen werden sollte: 

 

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtliche 

Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und 

Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch 

Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus Erdgeschichtlicher Zeit, Fossilien) 

entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt/Gemeinde als Untere 

Denkmalbehörde und/oder der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel.: 

02761 - 93750; Fax: 02761 - 937520), unverzüglich anzuzeigen. Das entdeckte 
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Bodendenkmal und die Entdeckungsstätte sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der 

Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Obere Denkmalbehörde die 

Entdeckungsstätte vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. Die Obere 

Denkmalbehörde kann die Frist verlängern, wenn die sachgerechte Untersuchung oder die 

Bergung des Bodendenkmals dies erfordern und dies für die Betroffenen zumutbar ist (§ 16 

Abs. 2 Denkmalschutzgesetz NW). Gegenüber der Eigentümerin oder dem Eigentümer sowie 

den sonstigen Nutzungsberechtigten eines Grundstücks, auf dem Bodendenkmäler entdeckt 

werden, kann angeordnet werden, dass die notwendigen Maßnahmen zur sachgemäßen 

Bergung des Bodendenkmals sowie zur Klärung der Fundumstände und zur Sicherung 

weiterer auf dem Grundstück vorhandener Bodendenkmäler zu dulden sind (§ 16 Abs. 4 

Denkmalschutzgesetz NW). 

 

Im Auftrag  

gez.                                                        f. d. R. 

Prof. Dr. Michael Baales  

(Leiter der Außenstelle)                          Melanie Röring B.A.  
 
 
 


